
gesellschaftliche Gerichte

scher Kunst bei der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesell
schaft bedarf großer kulturpoliti
scher Anstrengungen und Aufmerk
samkeit (—*• Kulturpolitik der SED). 
Sie vollzieht sich in steter ideologi
scher Auseinandersetzung mit allen 
Auffassungen von einer »Autono
mie« der künstlerischen Entwick
lung außerhalb der sozialistischen 
Gesellschaft, von der Spontaneität 
des kunsthistorischen Fortschritts 
usw. Die Mitverantwortung der 
Künste wächst durch die schöpferi
sche Rolle, die sie bei der sozialisti
schen Persönlichkeitsentwicklung 
übernehmen. Es geht dabei um die 
vielseitige und zu vielen konkreten 
Lebenserscheinungen vordringende 
Bereicherung der sozialistischen 
Ideologie, der Moral, der Lebens
weise des ganzen Volkes. Die Kün
ste können ihre gesellschaftliche 
Funktion nur dann erfüllen, wenn 
sie in ihrer ästhetischen Spezifik und 
Eigentümlichkeit ausgebildet wer
den und dadurch die Bedürfnisse der 
Arbeiterklasse und aller Werktätigen 
befriedigen, wenn breite Schichten 
der Bevölkerung durch Kunsterleb
nisse Bildung und Erkenntnis, Ge
nuß und Vergnügen, Entspannung 
und Erholung edialten. Künstleri
sche Leistungen, die sich durch hohe 
künstlerische Qualität, differen
zierte künstlerische Aussagen, ideo
logische Wirksamkeit auszeichnen, 
sind berufen, den »ganzen Men
schen« zu erfassen. Je mehr sich die 
Kunstschaffenden dieser Zielstel
lung voll verantwortlich und mit be
stem Können widmen, desto stärker 
prägen die Künste die sozialistische 
Lebensweise mit. Daher ist es für die 
entwickelte sozialistische Gesell
schaft eine wichtige Bedingung, 
durch zielgerichtete kulturpolitische 
Leitungstätigkeit ein Klima der Ach
tung gegenüber dem künstlerischen 
Talent, der gesellschaftlichen Er
wartung gegenüber parteilicher, 
volksverbundener Kunst zu schaf
fen, alle schöpferischen Fähigkeiten
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und Kräfte der Künstlerpersönlich
keit vielseitig zu fördern.

gesellschaftliche Gerichte:
durch die Verfassung der DDR und 
andere Gesetze (v. a. das Gesetz 
über die g. G.: GBl. I 1982, Nr. 13) 
bestimmte gesellschaftliche Organe 
der Rechtspflege, die —<• Rechtspre
chung ausüben. G. G. bestehen in Be
trieben, staatlichen Organen und 
Einrichtungen sowie gesellschaftli
chen Organisationen als —* Kon
fliktkommission und in den Wohnge
bieten und Produktionsgenossen
schaften als —<■ Schiedskommission. 
Die ersten g. G. entstanden auf Vor
schlag der Gewerkschaften 1953 in 
Form der Konfliktkommissionen. 
1963/64 wurden auch in den Wohn
gebieten g. G. als Schiedskommissio
nen gebildet. Die Konfliktkommis
sionen berieten zunächst nur Ar
beitsrechtsstreitigkeiten, später wur
den ihnen auch Verfehlungen und 
Vergehen sowie kleinere, einfache 
Zivilrechtsstreitigkeiten zur Ent
scheidung übergeben. Seit Bestehen 
der g. G. sind ihre Rechte zur Bera
tung und Entscheidung von Ar- 
beits-, Straf- und Zivilrechtssachen 
sowie von anderen Rechtsverletzun
gen ständig erweitert worden. G. G. 
sind gewählte Organe der Erzie
hung und Selbsterziehung der Bür
ger. Ihre Rechtsprechung wird gelei
tet durch das Oberste Gericht der 
DDR. Gegen ihre Entscheidungen 
sind Einsprüche zulässig, über die 
das Kreisgericht entscheidet.- Die 
Aufsicht über die Gesetzlichkeit der 
g. G. wird durch die Staatsanwalt
schaft ausgeübt. —► Gerichte

gesellschaftliche Interessen:
Gesamtheit der durch die materiel
len gesellschaftlichen Existenzbedin
gungen, besonders die —► Produk
tionsverhältnisse, bestimmten und 
geprägten Erfordernisse und Bestre
bungen der Menschen (Klassen, 
Gruppen, Individuen) einer ökono
mischen Gesellschaftsformation,


